Was haben Berufsschulpflichtige ohne Ausbildungsplatz (JoA)

zu beachten ?

Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (auch Schülerinnen und Schüler, die für eine berufsvorbereitende Maßnahme der Agentur für Arbeit vorgesehen sind ) sind berufsschulpflichtig und müssen deshalb ab der ersten Schulwoche an der zuständigen Berufsschule erscheinen. Dies gilt auch für Schüler/-innen, die die Ausbildung oder den Besuch einer beruflichen Vollzeitschule (z.B. Wirtschaftsschule, Berufsfachschule) abbrechen.

Normalerweise erhält die zuständige Berufsschule von der abgebenden Schule (in der Regel eine Hauptschule) die notwendigen Unterlagen und stellt daraufhin die JoA-Klassen zusammen. Dabei versucht die Berufsschule, auf die Wünsche hinsichtlich der beruflichen Orientierung (z.B. gewerblich, kaufmännisch) Rücksicht zu nehmen.

Unabhängig von der Anmeldung bei der Berufsschule haben sich Jugendliche ohne Ausbildungsplatz bei der Agentur für Arbeit als Ausbildungsplatzsuchender zu melden.

Wird die Erfüllung der Schulpflicht nicht beachtet, können Maßnahmen zur Durchsetzung ergriffen werden. Unter Umständen kann diese Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden.
